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Betreff: Entwurf eines Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2011 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit teilt zu dem o.a. Gesetzesentwurf mit, dass 
keine Anmerkungen dazu bestehen. Über den Entwurf hinaus möchten wir aber 
folgenden Änderungsvorschlag unterbreiten: 
 
Nach § 81a zweiter und dritter Satz ASVG haben die Versicherungsträger (der 
Hauptverband) Informationen und Aufklärungen im Sinne des ersten Satzes mit jenen 
des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz bzw. für 
Gesundheit abzustimmen; Informationen (Aufklärungen) gelten als abgestimmt, 
wenn sich das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz bzw. 
für Gesundheit binnen 48 Stunden nach Zustellung nicht dazu äußert; § 108 BAO gilt 
entsprechend. 
 
Da die Abstimmung von Informationen und Aufklärungen (im 
Sozialversicherungsbereich) zwischen der Selbstverwaltung der Sozialversicherung 
und den Aufsichtsbehörden keines formalisierten und damit bürokratisch 
aufwendigen Verfahrens bedarf, können die entsprechenden Bestimmungen im § 81a 
ASVG nach Ansicht des ho. Ressorts entfallen. 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit regt daher an, den zweiten und dritten Satz 
der gegenständlichen  Bestimmung aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
ersatzlos entfallen zu lassen und ersucht um Aufnahme in die Regierungsvorlage 
eines Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes. 
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Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird an das Präsidium des Nationalrats 
an begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für den Bundesminister: 
Hon.-Prof. Dr.  Gerhard Aigner 
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